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Zwischen der KVNordrhein und den nordrheinischen
Krankenkassen/-Verbänden wurde der nachstehend ab-
gedruckte Vertrag mit Wirkung zum 01.10.2005 abge-
schlossen:

Vereinbarung
zwischen

der AOK Rheinland – Die Gesundheitskasse,
Düsseldorf
dem Landesverband der Betriebskrankenkassen NRW,
Essen
der Innungskrankenkasse Nordrhein,
Bergisch Gladbach
der Landwirtschaftlichen Krankenkasse NRW, Münster
dem VdAK/AEV, Landesvertretung NRW, Düsseldorf
der Bundesknappschaft, Bochum

- im Weiteren Kostenträger genannt -

und

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein,
Düsseldorf

- im Weiteren KVNo genannt -

über

die Zahlung einer Sachkosten-
pauschale für die Versorgung 

mit Schienenverbänden
– Knieruhigstellungsschienen/

Immobilisationsschienen

1. Gegenstand der Vereinbarung
Gegenstand der Vereinbarung ist eine Kostenpau-
schale bei der Versorgung mit Knieruhigstellungs-
schienen/Immobilisationsschienen.

2. Kostenpauschale
Die Kostenträger vergüten eine Knieruhigstellungs-
schiene/ Immobilisationsschiene mit einem Pau-
schalbetrag in Höhe von 32,55 € brutto (inkl. der je-
weils gültigen Mehrwertsteuer).
Mit dieser Sachkostenpauschale sind sämtliche Kos-
ten abgegolten. Eine darüber hinausgehende Forde-
rung zu Lasten des Versicherten ist nicht zulässig.

3. Abrechnung
Die Abrechnung der oben genannten Leistung er-
folgt über die Symbolziffer 90980 mit der KVNo.
Die Zahlung erfolgt extrabudgetär.
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antwortlichen Arztes auf Antrag zuerkannt worden
ist, behalten diesen Status.

6. Vertragsärzte, die zur Teilnahme an der bis zum
30.09.2005 gültigen AIDS-Vereinbarung berechtigt
waren, sind ohne gesonderte Genehmigung der KV
Nordrhein weiterhin zur Teilnahme und Abrech-
nung nach dieser Vereinbarung berechtigt.

7. Mit In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung treten alle
zuvor bestehenden AIDS-Vereinbarungen außer
Kraft.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder
teilweise einschließlich dieser Bestimmung unwirksam
sein oder später werden, soll hierdurch die Gültigkeit
der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt werden, es
sei denn die unwirksame Bestimmung war für eine Par-
tei dieser Vereinbarung derart wesentlich, dass ihr ein
Festhalten an der Vereinbarung nicht zugemutet wer-
den kann. Das Gleiche gilt, soweit sich in dieser Verein-
barung eine Regelungslücke herausstellen sollte.

Anstelle der unwirksamen Regelung oder zur Auffül-
lung einer Regelungslücke soll diejenige Regelung tre-
ten, die zulässig ist und den Absichten der Vertragspart-
ner, wie sie aus der Gesamtheit der Bestimmungen die-
ser Vereinbarung zu ersehen sind, am nächsten kommt.

§ 11 
Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung be-
dürfen der Schriftform und werden im Sinne der Zu-
sammenarbeit einvernehmlich geregelt. Dies gilt auch
für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der
Schriftform selbst. Mündliche Nebenabreden bestehen
nicht.

Düsseldorf, den 29.8.2005

Kassenärztliche Vereinigung
Nordrhein

gez. Dr. Leonhard Hansen
Vorsitzender

AOK Rheinland
Die Gesundheitskasse

gez. Wilfried Jacobs
Vorsitzender des Vorstandes
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4. Vereinbarungsdauer
Diese Vereinbarung tritt am 01.10.2005 in Kraft und
kann mit einer Frist von drei Monaten zum
Quartalsende, frühestens zum 31.12.2006, von den
Vertragspartnern schriftlich gekündigt werden.

Düsseldorf, 29.8.2005

Kassenärztliche AOK Rheinland – 
Vereinigung Nordrhein Die Gesundheitskasse
gez. Dr. Leonhard Hansen gez. Wilfried Jacobs
Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes

BKK Landesverband NRW IKK Nordrhein
gez. Jörg Hoffmann gez. Dr. Brigitte 
Vorsitzender des Vorstandes Wutschel-Monka

Vorsitzende des 
Vorstandes
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Sexuelle, körperliche und seelische Gewalt gegen Kinder gibt es auch in
Düsseldorf.

Die KinderschutzAmbulanz am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf hilft
mit Diagnostik, Betreuung und Therapie, damit kleine Kinderseelen
wieder lachen lernen. Ihre Spende hilft direkt
den Kindern.

Spendenkonto-Nr. 43 000 900
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 300 501 10
Kennwort: KinderschutzAmbulanz www.kinderschutzambulanz.de

Wegschauen
      hilft nicht.

Die KinderschutzAmbulanz
Wir helfen misshandelten Kindern.

Landwirtschaftliche VdAK Landesvertretung 
Krankenkasse NRW NRW
gez. Heimo-Jürgen Döge gez. Andreas Hustadt
Hauptgeschäftsführer Leiter der Landesvertretung

AEV Landesvertretung NRW Bundesknappschaft
gez. Andreas Hustadt gez. Rolf Stadié
Leiter der Landesvertretung Direktor


